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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

II-!iJIJ., der Beilagen zu den Stcnogt3phj~thcn Protokollen 

des Natiollalratcs XV. Gcsctzgcbuugspcriodc 

!OlO Wien, den ............... ?? .. ::.~P~.i.:~ .................. 19 80 

Zlo21 .. 891/15-1a/80 

Stubenr;"g 1 
T.lephon 7S 00 

der &~frage der Abgeordneten DroJörg 
HAIDER,GRABHER-MEYER p IngoMURER 1L.'1.d 
Genossen an den Bundesminister für 
soziale Verwal tung p 'betreffend Aus­
~leichszulage für ve:rheiratete Waisen 
(NT" 315/J)o . . 

Jrfcf: JAß 

1980 =Ol}~ 22 
zu 31-S IJ' 

Die Anfragesteller verweisen darauf p daß nach den ein­
schlägigen Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes der sogenannte Familienrichtsatz bei der Ausgleichs­
zulage nur auf verheiratete Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung anzuwenden sei p nicht aber auf' ver­
heiratete Pensionsberechtigte auf Waisenpension .. Anderer= 
sei ts werde aber auch bei diesen das Einkornmen des Ehe­
gatten bei der Bemessung der Ausgleichszulage angerechnet o 

Als Möglichkeit zur Beseitigung dieser von den ~~frage­
steIlem als Härte angesehenen Rechtslage biete sich 
ihrer Meinung nach an p entweder ein allfälliges Einkommen 
des Ehegatten ei.."'1e.r Waise nicht zur Gänze 9 sondern nur 
teilweise bei der Bemessung des Ausgleichszulagenanspruches 
zu berücksichtigen oder aber auch für Pensionsberechtigte 
auf Waisenpension einen 'PFamilienrichtsatz tt zu schaffeno 
In diesem Zusammenhang richten sie an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung folgende Fragen: 

1 0 Wie lautet Ihre Stellungnahme zu der oben aufge­
zeigten Problematik? 
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2 Q Werden Sie in den Entwu.rf der nächsten Novelle zum 

ASVG (BSVG, GSVG) Bestimnn.mgen aufnehmen? die für ver­

heiratete V'''aisen eine Verbesseru.'1.g des Ansr>!"uches au.f 

Ausgleichsz'J.lage ZUIrl In~e.l t haben? 

Tn Beantwort'U..'1g dieser Fragen beehre ich mich 9 folgendes 

auszuführen~ 

L'"l der Sozialversicherung h8.t die Pension eine Ersatz­

funktion.. Durch die Direktpensionen soll das infolge 

des Ruhestandes oder der geminderten Arbeitsfähigkeit 

v.reggefallene Arbei tseL'1kommen ersetzt \'{erdeno Die Er­

satzfunlüion der Hinterbliebenenpension ist eine andere .. 

Diese P~'"lsionen widerspiegeln das zivilrechtliehe Unter­

haltsrechto De;nentsprechend wird die Witwen(Witwer)­

pension in einem bestim~ten Prozentsatz der Pension des 

bzw. der Versicherten und die Waisenpension in einem 

bestirrilllten Prozentsatz der Witwen (VIi twer )pension ausge­
drüc·kt .. 

Diese unterschiedliche Ersatzfunktion der bei den Pensions­

gTIlppen wirkt sich auch im Ausgleichszulagenrecht aus .. 

Dl..lrch die Ausgleichszulage wi.rd beke.nntlich jedem 

Pensionsoezieher ein bestimmtes Mindesteinkomrnen ger::ähr­

leistet, allerdings auch unter Berücksichtiglli'1g der Art 

der Versicherungsleistuneg zu der sie hinzutritto Aus 

diesem Grund gelten seit der Einführung. der Ausgleichs­

zulagen (Inkrafttreten des ASVG) verschieden hohe Richt­

sätze, je nach dem, ob dem Berechtigtel1eine Pension aus 

eigener Versicher:.mg gebührt oder ober auf eine abge-

lei tete Pension .hns!)ruch hq t 0 Wie bereits dargelegt, 

s!1 i egcl t sich in der Höhe der "'Vaisenpension nicht aqs ver­

lore!!gegBngene Arbeitseinkommen des Versicherten wider, 

sondern dessen Verpflicht1.t'1g" 8uf Unterhe.lt seinem Kind 

ee,:',"enübe:c .. Dieser U:':1terh8.1 t V'lird betrag-sffi<i:3ie stets 

kleiner sein als da.s Arbeitseinkorrmlcn .. 
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Es ist daher sachlich gerechtfertigt~ wenn dieser im 
Vergleich zur Eigenpension tL."1terschiedliche Zweck der 

Waisenpension auch i.~ der Höhe des i.1'l Betracht kommenden 

Ausgleichzulagenrichtsatzes d.en entsprechenden nieder­

schlag findet" Die Forderung der .fu"'1fragesteller, für ver­

heiratete Waisenpensionsberechtigte .ebenfalls einen 

Familienrichtsatz nach dem Vorbild der im § 293 Abs o 1 
litoa aa ASVG getrofferten Regelung vorzt:.sehen~:steht mit 
diesem Grundsatz in Widersprucho Ihre Vervdrklichung 

würde bedeuten 7 daß auch der WaiSenpel'lsion die Aufgabe 

zukommt p daß durch das Ausscheiden aus dem Berufsleben 

des Versicherten weggefallene Arbeitseinkommen zu er~ 
setzeno Da dies nicht die Aufgabe der Waisenpension ist 
und auch nicht sein kar..n~ sehe ich daher = a.bgesehen von 

den Finanzierungsproblemen ~ keinen Anlaß~ ,die Bestrebungen 
der Anfragesteller auf entsprechende Erhöhung des Richt­

satzes für verheiratete Pensionsberechtigte auf Waisen­
pension aufzugreifen", 

Entscheidend für den Anspruch auf Ausgleichszulage ist 
der Umstand ll daß die Pension des Berechtigten zuzüglich 
eines aus übrigen Einkünften erwachsenden Nettoeinkommens 

nicht den für ihn geltenden Richtsatz erreicht, da ja von 

der Differen~z; zwischen diesen beiden Größe!l die Zuer­

kennung und die Höhe der Ausgleichszulage abhängt .. Schon 

beim Inkrafttrete..."1 der el'l.tsprcS!chenden Bestimmmlgen des 
AJ.lgemf~inen Sozialversicherlmgsgesetzcs waren bei der 
Ermi ttlung des Gesa.mteinkommeYl.s des Psnsionsberechtig'ten 

auch die Einkommen seiner Angiahörigen' in einem bestimmten 

Rahmen einzubeziehen", Seit der 290 Novelle zum ASVG ab 

3 0 1 Q 1973 ist bei der Feststellung der Ausgleichszulage 
das gesamte :rrettoei.l1korrrmen des im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Enegatten zu berUcks:lchtigen o 
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Dieser Maßnahr:le lag vor aller:; der Geda..'1k8 zugrunde 'I daf~ 

nach dem frLiheren System die Ausgleichszulage auch in 
-1: • - 1 .. " d - .l.- • 1 b 't n;' 1 • ht l'Cil. en geVf:~nr-G wer en mu!s ve 1 ln v!e C 4en ffi1. . .n.Ll.CKS1.C_ 

2,l),f das Gesa:nteinkolThllen der EheG'?tten, die zur Be­

strei tU .. n!! des pemeinsar:1en Lebensunterhaltes zur Ver-
,~ ..... 

fügm:..g st ehs;1den WIi ttel den für den Fe:Qsionsberechtigten 

in Betracht kom.menden Richtsatz ','lei t überschritten" Dem­

g-egenüber kOl1r~te ein Eigen::)ensionsoerechtigter, der für 

einen mittellosen Ehepartner zu sorgen hatte, mit der ihm 

gevi.:i.hrten Ausgleichszulage nur' wesentlich schwerer das 

Auslc'..ngen findeno 

Mit der 290 Novelle zurn ASVG v.'1J.rde daher ein Familien-

richtsatz geschaffen, der einersei ts die Einkormnensver-

häl tl1isse der FB.miliengemeinschaft berUcksichtig-t, in der 

der Pensions':JereC!htigte lebt tLl1c1 ~ ... nd.ererseits eine höhere 

LeisttLl'],g vorsieht, als sie nach der bis dahin in Geltung 

gestendenen Rechtslage mÖElich V!'2.r. Diese Neuregelung 

ermöglichte es, daß et\"I8, der Familienrichtsatz am 1 "J2..n..l'],er 1973 
(A .. l1'paS~3lln€sf'aktor für 1973 1 f 090) um 13. % höher war als 

dies die im Jahre 1972 wirksame vergleichbare Regelung 

vorsaho 

Der Vorschlag der Pnfragesteller, im Falle von verheirateta~ 

Waisel1pensionsberechtigten bei der Feststelllmg der Aus­

gleichszulageein Einkormnen des Ehegatten nur teilweise 

zu beri.icksichtiEen~ \"ILtrde meiner Meinung einen sozial-

poli tischen Rü.ckschri tt darstellenD Es v.lÜrde erneut diese, 

-vom Z'Neck der Ausgleichszulage her unbefriedigende Si tU3.tion 

eintreten, die d1..<.rch die Reform des Ausgleichszulagenrechts 

mi t der 29"Novelle zu!:} A3VG beseitigt '.'!erden k()nnte~ Es 

'-':Urde daW1 \'/ieder .t~us['leichszulaEE' Cl.u.eh in den Fällen zu 
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gewähren sein 9 in denen mit RUcksicht auf die trltsächliche 
gemeinsame Einkommensi tuation dl~s Versicherten '.,md seines 
Ehepartners eine solche Leistung im Hinblick auf ihren 
sozialhilfeähnlichen Charakter nicht gl7:rechtfer tigt wäre" 
Schon aus dieser Überlegung heraus kann ich den bezüglichen 
Vorschlag der Anfragesteller ebenfalls nicht aufgreifen" 

Aus den angeführtea."l Gründen werde ich daher diese ~i\n= 

regungen in den nächsten Novel1E~entwürfen nicht auf­
nehmen" Im übrigen darf ich dara.u:f verweisen p daß die 
Realisierung dieser Anree,'lmgen beträchtliche fin.8nzielle 
Mittel erfordern würde 9 die grundsätzlich von den Ländern 
getragen werden bzwo im Finanzausgleich ihren Niederschlag 
finden müßten. Außerdem ist mir bis jetzt weder aus dem 
Kreis der Leistungsbezieher noch von den großen Interessen­
vertretungen ein derartiges Anliegen bekannt geworden o 

/ 
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